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Das klingt nach einem üblen Machtkampf, aber nicht, wie ich zunächst vermutete, bei einem
Pubertierenden.

40 Minuten dürften wir keine Schüler nach Unterrichtsschlusss ohne vorherige Ankündigung in
der Schule lassen. "Vorherige Ankündigung" heißt: ein paar Tage im Vorfeld die Eltern
benachrichtigen.

Ich bin/war bestimmt keine Helikoptermama, aber wenn mein Drittklässler mehr als 40 Minuten
zu spät käme, würde ich mir Sorgen machen.

Kurzer Brief an die Eltern: "Sehr geehrte Eltern, Ihr Sohn [Name]hat seinen Tisch beschmiert
und wird nächste Woche am Tag xy länger in der Schule bleiben, bis er den Tisch gesäubert
hat. Bitte geben Sie ihm Putzmittel und einen Lappen mit, alternativ Putzmittel und eine Jacke.
MfG, Justinklein."
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